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1. Von den Grundstücken entlang der Iggelheimer Straße dürfen außer den im Plan vor-

gesehenen Zu- und Ausfahrten keine weiteren zu der klassifizierten Straße geschaffen 

werden.  

2. Sollten im Plangebiet Verwaltungsgebäude oder die nach § 9 (3) BauNV ausnahms-

weise zulässigen Wohngebäude errichtet werden, so sind diese innerhalb eines Strei-

fens von 12.0 m, gemessen ab vorderer Baugrenze, zu errichten.  

3. Alle im Baugebiet vorgesehenen Garagen sind mind. 5.0 m vom öffentlichen Verkehrs-

raum entfernt zu errichten und dürfen zur Straße hin nicht eingefriedet werden. 

4. Die im Plan eingetragenen Sichtwinkel sind von jeglicher Bebauung freizuhalten. In-

nerhalb dieser Sichtwinkel darf auch die Bepflanzung die Höhe von 1.00 m, gemessen 

ab Straßenkante, nicht übersteigen.  

5. Zur Abschirmung des projektierten Großparkplatzes gegen das südlich der Iggelheimer 

Straße gelegenen Wohngebiet und gegen die Bahnlinie sind jeweils 5.00 m breite Ge-

hölzstreifen vorzusehen. 

6. Der östlich der Umgehungsstraße gelegene Waldstreifen muss aufgrund seiner Ab-

schirmfunktion in der im Plan aufgezeigten Mindestbreite erhalten bleiben. 

 

Die Festsetzung des GI-Gebietes erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der BauNVO i. d. 

Fassung vom 01.01.1990. 
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